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Medien-Recht: Urteile & News

Markenschutz auch für
Musikstücke und Klänge

Der  Europäische  Gerichts-
hof hat die Voraussetzungen für
die Eintragung von Hörzeichen
präzisiert.

Der Hoge Raad der Neder-
landen (das höchste Gericht in
den Niederlanden) hatte beim
EuGH nachgefragt, ob nach der
Gemeinschaftsrichtlinie über die
Marken eine Eintragung von
Hörzeichen zulässig sei. Zwei
niederländische Unternehmen
stritten sich um die Verwendung
der ersten neun Noten des be-
kannten Beethoven-Stückes
„Für Elise“ und dem Schrei eines
Hahnes als Erkennungszeichen
ihrer Firma.

Der EuGH entschied, dass
Zeichen, auch wenn sie nicht vi-
suell wahrnehmbar sind, wie
etwa Klänge, nicht ausdrücklich
von der Eintragung als Marke
ausgeschlossen seien. Allerdings

müssen Hörzeichen bestimmte
Voraussetzungen erfüllen. Sie
müssen geeignet sein, Waren
oder Dienstleistungen eines Un-
ternehmens von denen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.
Außerdem müssen Sie Gegen-
stand einer grafischen Darstel-
lung, insbesondere mit Hilfe von
Figuren, Linien oder Schriftzei-
chen sein, die klar, eindeutig, in
sich abgeschlossen, leicht zu-
gänglich, verständlich, dauerhaft
und objektiv ist.

So lässt sich die Anfangsme-
lodie von „Für Elise“ als in Takte
unterteiltes Notensystem dar-
stellen und ist somit eintra-
gungsfähig. Das Krähen eines
Hahnes – auf niederländisch
„KukelekuuuuuA“ – erfüllt,
auch lautmalerisch darstellt, die-
se Voraussetzungen nicht.

EuGH, Urteil vom 27.11.2003,
Az.: C 283/01

„Telecom“ ist für alle da
Telekom-Klage gegen Telefon-
anbieter abgewiesen.

Die Telekom AG hat kein
alleiniges Anrecht auf den Na-
men “Telecom”, das entschied
jetzt der Bundesgerichtshof in
Karlsruhe. Das Telekommuni-
kationsunternehmen aus Bonn
wollte der Düsseldorfer 01051
Telecom GmbH die Verwen-
dung des Namenszusatzes “Tele-
com” verbieten lassen. Mit der
Bezeichnung “Telekom” verbin-
de die Allgemeinheit die Deut-
sche Telekom AG, so die Be-
gründung. Deren Anwälte stütz-
ten sich auf ein Gutachten, nach-
dem die Deutsche Telekom
hierzulande einen Bekanntheits-
grad von 75 Prozent habe und
ihren Namen deshalb vor Nach-
ahmern schützen müsse.

Zunächst hatte die Telekom
vor dem Düsseldorfer Oberlan-
desgericht gegen den Call-by-

Call-Anbieter geklagt. Die Klage
wurde jedoch mit der Begrün-
dung zurückgewiesen, dass die
Bezeichnung “Telekom” nicht
automatisch mit dem Marktfüh-
rer in Verbindung gebracht wer-
de. Die Telekom ging daraufhin
vor den BGH, der die Revision
jetzt ebenfalls abwies. Obwohl
die Urteilsbegründung noch
nicht veröffentlicht wurde, ist
anzunehmen, dass die Richter
der Argumentation des Call-
by-Call-Anbieters folgten. Die-
ser hatte behauptet, “Telekom”
sei nur eine Abkürzung für Tele-
kommunikationsdienstleistun-
gen und beschreibe damit nur
den Tätigkeitsbereich eines Un-
ternehmens.

Wäre die Telekom mit ihrer
Klage erfolgreich gewesen, hät-
ten sich alle Telefonanbieter mit
dem strittigen Namenszusatz
umbenennen müssen.
Quelle: www.markenplatz.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

pferdesport hamburg
Das Pferdesport-Magazin
für Hamburg und Umgebung

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

hundebranchenverlag,
Pflugacker 14 c, 22523 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Beauty Queen
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

RTL Television GmbH,
Aachener Straße 1036, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Talk kompakt
für den Bereich Fernsehen, insbesondere TV-Formate und Ru-
briken von TV-Formaten, in allen Schreibweisen, Darstellungs-
formen, Kombinationen und Wortverbindungen.

Rechtsanwälte Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl,
Dr. Alexander Freys,
Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. III MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Reichelsheim aktuell
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Druck-
und sonstigen Medien.

Gitzinger & Partner Rechtsanwälte,
Großer Markt 8, 66740 Saarlouis
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

CFO-Dialog
CEO-Dialog

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

econique Sven Hardt,
Scharnweberstraße 78, 12587 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

berufSZiel - das Job-Magazin
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Transmedia Verlagsgesellschaft mbH,
Weyertal 53, 50937 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

A0405 Unternehmen AZUBI
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien,
speziell auch für fortlaufende Zahlenkombinationen.

Kanzlei Reble & Klose,
Postfach 12 15 19, 68066 Mannheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Regulationsmedizin in
Theorie und Praxis

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Medizinisch Literarische Verlagsgesellschaft mbH,
Gr. Liederner Straße 45, 29525 Uelzen

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für Druckerzeugnisse und elektronische Publikatio-
nen für

World Spirits Award
World Wine Award
World Beer Award
World Bier Award

in allen Schreibweisen, Titel- und Wortverbindungen, Schriftar-
ten, Darstellungsformen und Gestaltungen.

Meininger Verlag GmbH,
Maximilianstraße 7 - 17, 67433 Neustadt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Grips & Co.
Deutschland sucht

den Verkauf-Star
Deutschland sucht

den Supermarkt-Star
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, in allen Wort-
verbindungen für alle Medien.

medialog GmbH & Co. KG,
Bad Kreuznacher Straße 27-29, 68309 Mannheim
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Deutsche Unternehmen gewin-
nen WIPO-Domainstreits

Das Stuttgarter Autohaus
Porsche konnte die Übertragung
der von einem Engländer regi-
strierten Adresse “porschebi-
kes.com” erwirken (Fall Nr.:
D2003-0644). Die Deutsche
Telekom AG setzte sich im Do-
mainstreit gegen den amerikani-
schen Inhaber der Adresse
“t-onlinetv.com” durch (Fall Nr:
D2003-0744).

Im Fall Porsche nahm der
Beklagte keine Stellung. Das Au-
tohaus verwies auf seine interna-
tional eingetragenen Marken

“Porsche” und “Porsche Bike
FS”, die das Schiedsgericht für
mit der Domain verwechslungs-
fähig hielt. Der Bestandteil
“bike” sei nur beschreibend und
führe deshalb keine ausreichen-
de Unterscheidungskraft herbei.
Es wurde weiterhin davon ausge-
gangen, dass der Beklagte kein
legitimes Interesse an der Do-
mainnutzung hatte. Das Gremi-
um der WIPO nahm an, dass er
die Domain zu Verkaufszwecken
registriert hatte und übertrug
“porschebikes.com” an die Klä-
gerin. Der von der Telekom be-
klagte Amerikaner, hatte mit

seiner Argumentation, die Mar-
ke “T-ONLINE TV” sei nur als
deutsche, nicht jedoch als inter-
nationale Marke eingetragen,
keinen Erfolg.

Wie beim Porsche-Domain-
streit stellte das Gremium Ver-
wechslungsgefahr fest, da der
generische Zusatz “tv” keine aus-
reichende Kennzeichnungskraft
habe, um die Marke “T-ONLI-
NE” von der strittigen Adresse
zu unterscheiden. Ein zwischen
dem Beklagten und der Klägerin
geführter Briefwechsel beweise
außerdem, dass der Domainin-
haber die Adresse habe verkaufen

wollen. Er lehnte ein Kaufange-
bot der Telekom für 500
US-Dollar zwar ab, habe jedoch
deutlich gemacht, dass die
Adresse einen höheren Wert be-
sitze.

Da der Beklagte zudem
nicht habe nachweisen können,
dass er ältere Rechte an der strit-
tigen Domain besitze, ging das
Schiedsgericht von einer Regi-
strierung in böser Absicht aus
und ordnete eine Übertragung
der Domain an die Klägerin an.

Quelle: www.markenplatz.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

kiss or go
Kiss or go
KISS OR GO

in allen Schreibweisen, Schrift- und Darstellungsformen, in allen
Kombinationen für Film, Video und sonstige Bild- und/oder Ton-
träger aller Art, Printmedien, elektronische Medien und/oder di-
gitalen Daten und Verbreitungswege sowie Onlineservices.

Rechtsanwälte Frömming & Partner,
Rothenbaumchaussee 3, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

CHATStream
Sehtest
nightquiz

In allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, jed-
weden Wortverbindungen und Kombinationen zur Verwen-
dung in allen Medien sowie Veranstaltungen einschließlich
Merchandising.

Regio Network Communication GmbH & Co. KG,
Jakob-Schüle-Straße 12, 73655 Plüderhausen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Gold - Partei
Goldenes Manifest
Goldene Laterne der Zukunft
Reform an Haupt und Gliedern
Elektronische Schurkerei
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
Abkürzungen, Wortverbindungen und Kombinationen zur Ver-
wendung in allen Medien.

tk-report Dr. Vollmer GmbH
in Zusammenarbeit / Kooperation mit
FPI First Press International Co. Ltd.,
Siegfriedstraße 5, 63785 Obernburg a. Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Mein Freund Tim -
Zeig mir die Buchstaben!

Mein Freund Tim -
Zeig mir deine Welt!

Mein Freund Tim -
Zeig mir dein Haus!

Mein Freund Tim -
Zeig mir den Bauernhof!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Helmut Lingen GmbH & Co. KG,
Deutzer Freiheit 77, 50679 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Wir in Aschaffenburg
Wir in Bad Kissingen
Wir in Bad Neustadt
Wir in Bamberg
Wir in Haßfurt
Wir in Kitzingen
Wir in Miltenberg
Wir in Schweinfurt
Wir in Würzburg
Hallo Aschaffenburg
Hallo Bad Kissingen
Hallo Bad Neustadt
Hallo Bamberg
Hallo Hassfurt
Hallo Miltenberg

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Connect GmbH,
Hauptstraße 45, 92358 Batzhausen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Partyburner
in jeder Schreibweise, Abkürzung und Darstellungsform zur
Verwendung für Tonträger, Tonträgerpromotion, audiovisuelle
Medien, Druckerzeugnisse und Merchandising sowie für Rund-
funk- und Fernsehsendungen und alle sonstigen Medien.

Sony Music Entertainment
(Germany) GmbH & Co. KG,
Bellevuestraße 3, 10785 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

floors & walls
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Menzel Medien,
Fasanenweg 7, 74254 Offenau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

onRoad
Zeitung für den gewerblichen
Kraftfahrer und selbstfahrenden
Transportunternehmer
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

onRoad Verlag GbR,
Dom Pedro Straße 26, 80637 München

Gemäß § 5 III MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für

Ratingreport Banken
Abschlussprüfung

Plausibilitätsbeurteilung
Abschlussprüfung

Referenzmodell
Tabellen und Informationen für

den steuerlichen Berater
- Schnellberechnungen

Tabellen und Informationen für
den steuerlichen Berater
- Schnellberechnungstools

Tabellen und Informationen für
den steuerlichen Berater
- Tools

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen, Kombinationen und Wortverbindungen für Com-
puterprogramme, Handbücher, Druckereierzeugnisse, Daten-
träger aller Art, elektronische und digitale Medien, Netzwerke,
CD-ROM, Offline- und Online-Dienste sowie sonstige Medien.

MCT micro computer team, Gesellschaft zur
Entwicklung von EDV Systemen mbH,
Ballindamm 15, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Kun-
den Titelschutz in Anspruch für:

hole-in-one
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Print-
medien sowie Online- und Audiotextdienste und das Internet.

Compu-Mark GmbH,
Wallotstraße 7A, 14193 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
für unsere Mandantin, dieSanoma Uitgevers BV in Anspruch für:

MTC MORE THAN CLASSIC
in jeglicher Schreibweise und Gestaltung für alle Medien, insbe-
sondere für Druckereierzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
elektronische und digitale Medien, Offline- und Online-Dienste
und sonstige Online-Medien sowie für Software-Erzeugnisse
und Bild-, Ton- und Datenträger aller Art und Merchandising.

UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte,
Beselerstraße 4, 22607 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für Herrn
Marcus Wendt Titelschutz in Anspruch für

STERNENWELT
in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellungen,
Untertiteln und/oder Zusammensetzungen, in allen Medien, ins-
besondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und sonstige
Druckerzeugnisse, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film, Hörfunk,
Fernsehen, digitale Datenträger (wie CD-ROM, CD-I, DVD, MD)
und/oder Onlinedienste sowie Internet.

Anwaltssozietät BOEHMERT & BOEHMERT,
Meinekestraße 26, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für die Titel

Und? Glücklich?
Glücksversuche

in jeder Schreibweise, Abkürzung, Darstellungsform und grafi-
scher Gestaltung zur Verwendung für alle Printmedien, Hörfunk
und Fernsehen, Softwareerzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Internet, Online-Produkte.

Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek,
Dr. Søren Pietzcker,
Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Gut gebrüllt, Dr. Loewe
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Onli-
ne-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

TV-Power
TV-Net
TV-World
TV-Top
TV-Lights

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
grafischen Gestaltungen und Schriftarten für alle Medien, insbe-
sondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Softwa-
reerzeugnisse, elektronische und digitale Medien, Netzwerke,
Offline- und Online-Dienste sowie sonstige Online-Medien, fer-
ner für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I und DVD.

Rechtsanwalt  Dipl.-Kfm. Wolfgang Naegele,
Ballindamm 35, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Peoples Choice-Award
Walk of Style
Faces
Faces and Style
Faces Award

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und grafischen
Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, CD-I, Offline- und
Onlinedienste und sonstige Online-Medien und -Produkte, Inter-
net) sowie Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich
UMS, SMS, WAP).

RAe Dr. Erich Tauchert und Kollegen,
Lohstraße 9, 77704 Oberkirch
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

KEP - Jahrbuch
KEP - Jahresrückblick
KEP - Chronologie

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Titelkombination für alle Medien, insbesondere Druckschriften
und elektronische Medien.

MRU Manner-Romberg
Unternehmensberatung GmbH,
Kanalstraße 38, 22085 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 1, 5, 15 Markengesetz nehmen wir für ei-
nen Mandanten Titelschutz in Anspruch für den Titel

meine Gartenwelt
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwälte Ulrich Köpcke,
Eckart Hebestreit u. Ulrich Schmidt,
Sächsische Straße 70, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

happy home
coming home
my home
at home
@home

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dr. Manfred Pfeifer,
Bahnhofstraße 10, 70734 Fellbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für den Titel:

Ajbolit in Deutschland
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen und graphischen Darstellungen für
alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, elektronische
und digitale Medien und Netzwerke (einschl. Internet) sowie
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

Anwaltskanzlei Eikel & Partner GbR,
Hünenweg 15, 32760 Detmold

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Was bleibt, wenn wir gehen ?
Testamente stiften Zukunft
Spendenzeit
GenerationenBUND
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e.V.,
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Technik im Internet
WebHits

in allen Kombinationen und Schreibweisen.

energy press Gerhard Vogel,
Hunnenstraße 33, 86343 Königsbrunn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Print Plus
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

EuBuCo Verlag GmbH,
Geheimrat-Hummel-Platz 4, 65239 Hochheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Swing
Look for men

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwalt Bernd Menzel-Lomnitz,
Neuer Wall 32, 20354 Hamburg



DERTITELSCHUTZ
ANZEIGER

mit DER

OFTWARE

TITELS

Für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Tonträger, Hörfunk, TV, Film und Software

9. Dez. 2003
Woche 50

Nr. 648

Deutschlands führendes Spezialmedium für Titelschutz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Obst, Gemüse & Co.
Frisch + Fit

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellungen,
Untertiteln und/oder Zusammensetzungen für alle Medien.

Marken Verlag GmbH,
Bonner Straße 323, 50968 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

BoB - Best of Books
Lernen wir das Falsche?

in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schrift-
arten, Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden
Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen in sämtlichen
Medien einschließlich Ton- und Bildtonträger, Film, Hörfunk,
Fernsehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nut-
zung als Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller
Art), Software, Off-Line und On-Line-Dienste, CD-ROM, CD-I,
DVD und s onstige Datenträger sowie für sonstige audiovisu-
elle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bü-
cher und alle Printmedien, Veranstaltungen und Dienst-
leistungen aller Art.

freelance production,
Hegebergstraße 22 a, 21502 Geesthacht

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Mord & Totschlag
in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schrift-
arten, Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden
Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen in sämtlichen
Medien einschließlich Ton- und Bildtonträger, Film, Hörfunk,
Fernsehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nut-
zung als Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller
Art), Software, Off-Line und On-Line-Dienste, CD-ROM, CD-I,
DVD und sonstige Datenträger sowie für sonstige audiovisu-
elle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bü-
cher und alle Printmedien, Veranstaltungen und Dienst-
leistungen aller Art.

freelance production,
Hegebergstraße 22 a, 21502 Geesthacht

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Neue Bilder braucht die Wand
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Darstellungen, Untertiteln und/oder
Zusammensetzungen in allen Medien, insbesondere Printme-
dien aller Art, Hörfunk, Film, Fernsehen, auf allen Arten von
Bild-, und/oder Tonträgern, einschließlich digitaler Datenträger
wie z.B. CD-ROM, CD-I, DVD, MD u.a., für Online- und Offline-
dienste, im Internet sowie für Werbung und/oder Merchandising
in allen Medien.

Kanzlei Lausen Rechtsanwälte,
Residenzstraße 25, 80333 München

Verlängerung und 50% Rabatt?

Mit der Wiederholung Ihrer Titelschutzan-
zeige können Sie die Schutzfrist um ein
halbes Jahr verlängern. Sie buchen, wir
kümmern uns um die rechtzeitige Veröf-
fentlichung. Auf die zweite Anzeige ge-
währen wir Ihnen 50% Rabatt.

Fon: 040 / 609 009 - 61

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Spox
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Click it
NeoX

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Aschenbrenner Verlags GmbH,
Poststraße 1 A, 56218 Mülheim-Kärlich

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

DsdW - Deutschland singt
den Weltrekord

in allen Wortverbindungen, Schreibweisen, Darstellungsfor-
men, Schriftarten, Abkürzungen, Abwandlungen, Wort- und Zei-
chenverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstel-
lungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen
für alle Medien, insbesondere für alle Printmedien und Drucker-
zeugnisse aller Arten und Formen, Rundfunk, Fernsehen, au-
diovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, alle
elektronischen und digitalen Medien und Netzwerke, CD-ROM,
DVD, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige Online-Me-
dien, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Konzert-, Festival-, Musik-, Musical- und andere
Veranstaltungen, speziell Unterhaltungsshows, Events, Musik-
darbietungen sowie Bühnenshows, weiterhin Dienstleistungen,
Merchandising in jeglicher Form, Domain-Bezeichnungen im In-
ternet und Intranet.

Dobler Marketing,
Sommerbergweg 4, 73663 Berglen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Der Männerbeauftragte
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Prof. Dr. Michael Klant,
Scheffelstraße 49, 79102 Freiburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

DVD-Check
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Cybermedia GmbH,
Wallbergstraße 10, 86415 Mering

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Automotive Materials (Europe)
Medical Materials (Europe)
Optical Materials (Europe)
Packing Materials (Europe)
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwälte Rüping, Karoff & Kollegen,
Hindenburgstraße 28/29, 30175 Hannover

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Anzeigenschluss:
Nr. 649 erscheint am 16.12.2003 12.12.2003, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger
mit Der Software Titel

Die nächste Ausgabe: Anzeigenschluss:
Nr. 652 erscheint am 20.01.2004 16.01.2004, 10 Uhr

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Zwei und Vier
Zwei plus Vier

für den Bereich Fernsehen, insbesondere TV-Formate und Ru-
briken von TV-Formaten, in allen Schreibweisen, Darstellungs-
formen, Kombinationen und Wortverbindungen.

Rechtsanwälte Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl,
Dr. Alexander Freys,
Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin
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